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Vorlage Nr.: 00/293/2015 
 
 

Federführung: Rathaus Datum: 12.11.2015 
Bearbeiter: Andreas Meyer Telefon: 07728 648 22 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Gemeinderat 30.11.2015  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Beschlussfassung über die Globalberechnung zur Beitragsermittlung für die 
Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung 
 
Sachverhalt: 
 
Die letzte Globalrechnung zur Ermittlung der Beitragssätze für die Abwasserbeseitigung und 
die Wasserversorgung stammt aus dem Jahre 2001. Eine Fortschreibung ist somit dringend 
geboten. Der Auftrag für die Fortschreibung der Globalrechnung wurde an die PWC 
Wirtschaftsberatungsgesellschaft erteilt. Die Ergebnisse der Fortschreibung liegen nun vor. 
 
Die PWC hat die Globalrechnung auf Grundlage von Daten und Auskünften der Verwaltung 
erstellt. An Daten und Auskünften wurden erteilt: 
 

 Aufstellung der beitragsrelevanten Flächen für die Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung der Gemeinde Niedereschach, bestehend aus den 
beitragsrelevanten IST-Flächen bis zum 31. Dezember 2013 und PLAN- Flächen vom 
1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2023,  

 tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagen der 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Gemeinde Niedereschach zum 31. 
Dezember 2013,  

 Plankostenansätze für zukünftige Investitionen für die Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung der Gemeinde Niedereschach für den Zeitraum vom 1. Januar 
2014 bis zum 31. Dezember 2023,  

 Anlagespiegel des Abwasser Zweckverbandes "Eschachtal" zum 31. Dezember 2013 
einschließlich Ausweis der Anteile der Gemeinde an den Anlagen,  

 Plankostenansätze für zukünftige Investitionen des Abwasser Zweckverbandes 
"Eschachtal" für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2023 sowie 
den Anteil der Gemeinde an diesen Planinvestitionen,  

 Aufstellung über die tatsächlich vereinnahmten öffentlichen Zuschüsse der 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Gemeinde Niedereschach,  

 Auskunft über die Höhe des Anteils der Mischwasserkanalisationsanlagen und der 
Anlagen im Trennsystem an der zentralen Ortskanalisation der Gemeinde,  

 Auskunft über die Höhe der Straßenentwässerungsanteile an den Misch- und 
Niederschlagswasserkanälen der zentralen Ortskanalisation der Gemeinde und den 
Verbandssammlern,  

 Auskunft über den Anteil der Kosten der Grundstückskosten an den Gesamtkosten 
der Kanäle der zentralen Ortskanalisation der Gemeinde,  
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 Auskunft über die Höhe des Gebührenfinanzierungsanteils und des Anteils 
öffentlichen Interesses für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der 
Gemeinde Niedereschach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Die von der Verwaltung überlieferten Daten und Auskünfte sind, wie nachfolgend 
beschrieben, in die Kalkulation eingeflossen: 
 

 Die beitragsfähigen Aufwendungen wurden aus den übermittelten IST-Kosten und 
Plankosten der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung der Gemeinde 
Niedereschach entnommen und zuvor auf ihre Ansatzfähigkeit hin überprüft.  

 Die für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vereinnahmten öffentlichen 
Zuschüsse wurden aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen und von 
den beitragsfähigen Aufwendungen abgesetzt. Ebenfalls in Abzug gebracht wurde im 
Rahmen der Abwasserbeseitigung ein zuvor übermittelter Anteil an den Anlagen für 
die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen: 

 Für die Mischwasserkanalisation (Kanalbeitrag) wurde ein 
Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 25% abgesetzt.  

 Für die Regenwasserkanalisation (Kanalbeitrag) wurde ein 
Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 50% abgesetzt.  

 Im Rahmen der Ermittlung des Klärbeitrages wurden für den 
Straßenentwässerungsanteil am Klärwerk 5%, für Sammler, Pumpwerke und 
Regenüberlaufbecken 25% in Abzug gebracht. Die 
Straßenentwässerungsanteile an den Anlagen wurden uns von der Gemeinde 
übermittelt.  

 Der Eigenanteil der Gemeinde für das öffentliche Interesse und der 
Gebührenfinanzierungsanteil für die Wasserversorgung und der 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Niedereschach wurden mit jeweils 5% in Abzug 
gebracht.  

 Durch Abzug der aufgeführten Abzugspositionen ergab sich der auf die uns von der 
Gemeinde übermittelten beitragsrelevanten Flächen umlagefähige Aufwand für die 
Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Niedereschach.  

 Durch Division der umlagefähigen Aufwendungen durch die beitragsrelevanten 
Flächen ergab sich der höchstmögliche Anschlussbeitragssatz für die 
Trinkwasserversorgung der Gemeinde Niedereschach, sowie die höchstmöglichen 
Teilbeitragssätze (Kanalbeitrag und Klärbeitrag) für die Abwasserbeseitigung der 
Gemeinde Niedereschach. 

 
Daraus ergeben sich nachfolgende Kalkulationen, getrennt nach den Anschlussbeiträgen für 
die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung: 
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